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Amtstheologie dem FEinfluß empirischer Kategorien

Nach oründlıcher Diskussion entschied sıch das Zweıte Vatikanische Konzıl, die
Aussagen ber das olk Gottes un die Kırche 1n ihrer Gesamtheıit 1im 7zweıten
Kapiıtel der Kıiırchenkonstitution machen. vST. annn sollte das Kapiıtel die
hierarchische Struktur der Kirche un ıhre Gliederungen behandeln. SO wurde
die fundamentale Gleichheit aller Erlösten VOT (sott wıeder 1Ns rechte Licht
gerückt. Die 1mM olk (zottes aller Dıfferenzierung vorausgehende Ebenbür-
tigkeit aller Berufenen hat 1n der nachkonziliaren eıit stärker als jede andere
Wahrheit das innerkirchliche Nachdenken bestimmt. Diese Einsicht führte auch

eiıner Neuordnung der Verantwortung un der Leitungsaufgabe iın der Kır-
che Die Mıtbeteıiligung aller Glieder der Kırche ihrer Führung wurde aNSC-
zielt un reduzierte sıch A4aUS Gründen der Praktikabilität autf überschaubare 24 S
wählte oder Gremien: Die Rate 1Ns Leben gerufen.

Heute sınd Nıcht-Amtsträger der Verantwortung auftf den verschiedenen
Ebenen kırchlicher Leitung beteiligt: Pfarreı, Bıstum, Kıirche eınes Landes un
Weltkirche. Selbstverständlich handelt 6S sıch bei den verschiedenen Raten

Gremien unterschiedlicher Qualität un Bedeutung; eın Pfarrgemeinderat
1STt MIt der Römuischen Bıschofssynode 2um och vergleichbar. Dennoch 1St al]
den Gremien elnes gemeinsam: S1e wurden alle einer VOT dem Konzil allein
ständıgen Autorität AB E Seite gestellt: dem Priester 1n seiner Gemeinde, dem
Bischof, der Bischofskonterenz eines Landes, dem apst

Kirchliche Verantwortung un politische Denkmodelle

Dıi1e Tatsache der Räte 1St durch wen1g intftormierte kırchenterne Beobachter
ARaB! un WAann mıßverstanden worden. Man entnahm ihr, dafß 1er eın a1bso-
lutistisches System durch eın demokratisches abgelöst worden ware. Und diese
Folgerung ZOS INan iıcht 1Ur außerhalb der Kirche hatten auch die Mıt-
olieder der CNANNTLEN Gremien besonders auf Pfarr- un Diö6zesanebene die
Zusammenhänge selbst iıcht recht durchschaut un entwickelten eın falsches
Selbstverständnis. Sie ylaubten, Jetzt se1 die Macht 1n der Kirche NEUu verteiılt
worden. Es gelte NUN, S$1e ach demokratischem Modell verwalten. S1ie bean-
spruchten uneingeschränkte Miıtbestimmung be] anstehenden Fragen un: hielten
er für eınen bekämpfenden Anachron1ismus, daß INan ıhnen ZEeW1SSE Entschei-
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dungen vorenthielt. Hıer hatte sıch eın verhängnisvoller Irrtum eingeschlichen,
der VO einigen och ımmer verteidigt wırd un be1 manchen Gesprächen un
Auseinandersetzungen vielerorts W 1€e VO selbst wıeder auflebt: Die Gremien
verstehen sich Ww1e kleine Parlamente

Es steht außer rage, da die weltliche Wirklichkeit der Kirche 1n der (36e-
schichte haufıg Hınweise un Elemente für ıhre Erneuerung angeboten hat
uch die Begegnung mit dem demokratischen Denken, MIt der Freiheıt, Gleich-
eIit un Brüderlichkeit, wurde für die Kirche JAÄHE: Chance. Denn S1e wiırkte sich
1ın eiınem starken Interessenzuwachs der Glieder der Kirche un eiınem hoft-
nungsvollen ngagement vieler Au  ° Der Graben 7zwischen eıner alleinverant-
wortlichen Kirchenleitung un eıner „Herde“, die DassıVv bleibt, wurde ZUSC-
schüttet Zanz 1m Sınn des Evangeliums. Denn Evangelium 111 nıcht 1Ur

gehört, sondern VO Hörenden gelebt un verkündet werden. Demnach 1St die
Einbeziehung der Getauften 1n den Dienst der Verkündigung nıchts weıter als
der Gehorsam das Evangelium. So WAar CS enn auch H; da{fß
die Aktivierung der Laıen für die Pastoral sıch bewährte. Manche Gemeinde
läge desolat Boden, WWG nıcht Miıtglieder des Pfarrgemeinderats 1N ıhr
Verantwortung übernommen hätten, VOoNn dem Eınsatz 1in der Sakramenten-
pastora]l Sal ıcht reden. Trotzdem tun sıch Christen immer noch schwer, das
Neue Öördern un umfassend anzuerkennen. Starrköpfigkeit un Blockierung
wurgen da oder Ort leider Zute Impulse ab

Andererseits mu das Mißverständnis eınes parlamentarischen Vorbilds für
die kırchlichen Gremien abgewiesen werden. Es verkennt das grundsätzlich
andere Prinzıp, nach dem die Kırche ihren Weg 1n die Geschichte ahm un das
ıhr auch nach dem Zeugnis des Neuen Testaments Z Bestehen dieser (S@E-
schichte die rechte Einsicht yarantıert: die Kraft des Heılıgen Geilstes. Er wurde
verheifßen V{} Herrn für die „Führung 1n die Wahrheit“ (Joh 16, 13); (T

hauchte aut Pfingsten der Anhängerschaft des Herrn die raft Z Zeugn1s
e1in; lenkte die Junge Kırche be] der Wahl des Apostels Matthıas; HS die
Beschlüsse des erstien Konzıils, da{ß die Apostel können: „Der Heilige
Geist un WIr haben beschlossen Apg 15 28)

(Jottes Geist artıkuliert sich auf viele Weısen durch die Worte aller Getauf-
te  =) Jeder Christ hat se1ın Charısma, se1ne Geıistesgabe. Darum hat jeder das
Recht sprechen. Vor allem die Verantwortlichen sind gehalten hören und
ıhre eigene Laune oder Verbohrtheit nıcht als die Weıisung des (eistes AauUSZUSC-
ben Dennoch dart gerade der Amtstrager 1in besonderer Weıse der Geistesgabe
sıcher se1In. Er wurde be] der Bestellung ZU Amt 1n der Ordinatıon MIt Gnade
un göttlicher raft ausgerustet, die 8n Uß den Nıchtgeweihten VOTAauUs hat;
jedenfalls glaubt die Kırche, da{ß se1n IDienst un Eıinsatz VO  e} der sıcher ZUSC-
Sagten Wiıirkung des Sakraments 1St. Das macht den besonderen Rang
des Amtsträgers a]] denen AdUus, die Z Verantwortung 1n der Kırche SC-

8 30



Amtstheologie unter dem Einflu ß embpirischer Kategorıen

rufen S1nd. Und nıemand der wirklıch [0)98| Geilst Gottes Geführten wırd S
außer acht lassen

Gottes Geilst 1St näamli;ch eın Geist der Zwietracht, der Fraktionen un Par-
teıungen. Seine Methode 1St nıcht die knappe Mehrheitsentscheidung un die
Kampfabstimmung. Er wırd VO denen empfangen, die u Gebet <&n glei-
chen Ort siınd“ Apg Z Er bewahrt die Gemeinde 1n Eintracht,
dafß S$1e „eIn Herz un eıne Seele“ (ebd 4,32) 1St. SO 1St Christiı Gemeinde 5r
kennzeichnet durch Einmütigkeıit; Spaltungen un UÜpposıtionsgruppen erwel-
SCIK da{fß eine Gemeinde 1n ihrer Tiefe nıcht VON Christus her ebt vgl Kor .
LO)

Folglich handelt NUr der als glaubendes Glied der Kırche, der seine eigene
Zugehörigkeit Christus weılß und nıcht vergilt, dafß auch die miıt ıhm lau-
benden Christus angehören, selen s1e 1U  — Amtsträger mı1t ihrer spezıfıschen
Ausrüstung für den Dienst 1n der Kırche oder Laılen. So allein annn die ze1Ist-
lıche Wıirklichkeit des Leibes Christ]ı das Gemeindeleben pragen, un die
stehenden Entscheidungen erwachsen AaUS der Einheit gemeınsamen Geistes.

Dıie Vieltalt der Stimmen mu{ immer wıeder eıiner möglıchst wohlklingen-
den Harmonie zusammengeführt werden. Je einheitlicher die Meınungsbildung
be] der Lösung eınes Problems, wahrscheinlicher 1St (ottes Gelst
Werk Die der Kırche eigene Struktur 1STt eben nıcht der Parlamentarismus, SOTM1-
ern die Commun10“.

Das Prinzıp „Communio“ verdeutlicht sıch, WEeNN INn die Verwendung des
Begriffs „Communıi0“ 1n der nachapostolischen elit beachtet. Es zeıgt sıch seine
ENSZC Verbindung MI1t der theologischen Reflexion auf das eucharıiıstische Opfter-
ahl Dieses eucharistische Geschehen mu{fß ach frühchristlichen Zeugniıssen als
„Zeıchen un geradezu als Wiırkursache der kıirchlichen Gemeinschaft“ ANSCSC-
hen werden. Das belegen die Brietfe des Ignatıus VO Antıochien oder auch
die Praxıs der Exkommunikation: Ausschlu{fß un Wiedereingliederung 1n die
Kırche fanden iıhren zuverlässigsten Ausdruck durch die Verweigerung oder
Darreichung der Eucharistie.

SO galt enn „Communio“* nıcht als VO Menschen Herstellbares. S1e
1ST vorgegeben. Sie wırd angesehen als »”  W: Reales, eine Instıtution, die unab-
hangıg VO Wıiıllen oder Denken der einzelnen Menschen existiert“ DL
MIt scheidet jede Oorm [0)8| Zweckverband als Verständnismodell tür die Realıi-
BAF der „Communı10“ AaUus Weder die Solidarıtät des Beistands 1ın der Zeıt der
Christenverfolgung och eine Interessengruppe, die Bestand un Wachstum der
Kirche garantıeren wiıll, bıldet „Communı1o0“ „Was die einzelnen Bischöfe im
Altertum ZUr FEinheit verbindet, 1St nıcht die Überzeugung, da{fß s$1e usammen-

halten mussen, erreichen, sondern die Überzeugung, da{fß diese
Einheit vorhanden 1St als Zustand, unabhängig davon, W as der einzelne fühlt
oder denkt oder Fut  D (110
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Der Gegensatz zwıschen Gemeindeleben ach dem Ideal der „Communio“
un dem Parlamentarısmus, Ja der polıtıschen Vorstellungswelt insgesamt alt
sıch nıcht übersehen: Politik ordnet sich 7 wecken eın un 1ST auf Ziele oOrlentiert.
Zum Wesen der Politik gehört „ das Streben ach Machtanteil oder ach Beeıin-
flussung VO Machtverteilung“ (Max Weber) Christen hingegen kommen nıcht
blo{ß Beschlufß un Aktion. Sıe siınd 1n Eınheıt, och bevor S1e
handeln beginnen; und s1e beschließen un handeln nıcht als Christen, WEeNN ıhr
Tun dıe bestehende Einheit ıcht wıderspiegelt.

Besonders die Miıtglieder kırchlicher Räte tendieren iıhrer Begabung un ihrer
Vorstellung VO  e} Verantwortung entsprechend SA Auseinandersetzung ach
dem Beispiel VO Politikern un Parlamentarıern: darum mussen gerade sS$1e auf
das Grundgesetz der „Communı10o“ achten. Das demokratische Modell
ann darüber hınaus auch AaUSs anderen Gründen tür S1e nıcht mafßgeblich se1n;
CS entspricht nämlıch weder der Grundlage och dem Sınn ıhrer Mitgliedschaft
1m Rat Nıcht weıl andere ıhnen durch die W.ahl 1ın den Rat einen Machtanteıil
übertragen hätten, siınd s1e Berater. Vielmehr dıe Gemeinde jedem VO  .

ihnen eine geistig-geistliche Ausrüstung für den Gemeindeautbau eın Charıs-
Das soll der Gewählte 1n den Rat einbringen durch se1n Glaubenszeug-

4S Zeuge aber 1STt jeder einzelne für seinen eigenen Glaubenssinn: darın annn
nıemand VT TetienNn oder gar autf elne bestimmte Stellungnahme festgelegt werden.

Würden die Zusammenkünfte kirchlicher Gremıien nıcht mehr VO Gelst der
„Communı10“ und verständen sıch ıhre Mitglieder als parlamentarische
Abgeordnete, annn vollzögen sıch die Beratungen 1mM Ontext weltlicher Macht-
log1ık S1e Orlentierten sıch ıcht der Geistwirklichkeit der Kirche un den
Sakramenten, sondern der modernen Staatsphilosophie für die die natur-
lıche Vernunft das einzıge Kriterium un die einz1ıge nstanz ZULT Entscheidungs-
findung IST Damıt ware 1aber der Glaubenshorizont aufgegeben un die Ver-
wıesenheıit ıhres Dienstes aut die Transzendenz geleugnet.

Funktionale und theologische Betrachtungsweise
Neben dem Einflufß des polıtıschen Denkens auf die Vorstellung innerkirch-

licher Ordnung hat sıch die Anwendung soz10logıscher Erkenntnisse als beson-
ers folgenreich erwıiesen. Gerade das Bild des kirchlichen Amtes 1St VO ıhr
tangıert. Das Bedenken des amtlichen Dienstes autf funktionaler Ebene hat
mancherle1 Anregungen geführt. Das Tätıigkeitsteld wurde gCHNAUCK 1n den Blick
2  MMECN, die ‚Rolle“ des Priesters Er Ar 1n ihrer ZanzcCch Komplexıiıtät hervor.

YSt autf der Ebene beruflicher Vollzüge konnte INa  - der rage der Spezialı-
sıerung nachgehen; INa  e} versuchte, der Überbelastung un Unterschiedlichkeit
der Aufgaben begegnen. Abgesehen VOT der Klärung, die die Soziologie des
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kirchlichen Amtes dem Priester einbrachte, legitimiert 1ın zew1sser Weıse das
Zweıte Vatıiıkanische Konzıil selbst eine solche Betrachtungsweise; enn CS stellt
1m Priesterdekret die für den kırchlichen Dienst typischen Tätigkeitstelder der
Verkündigung, Heiligung un Leitung heraus. Aus diesen einer eher unktio-
nalen Perspektive in  enen Elementen macht CS 1n vielen Verlautbarungen
eın Gliederungsprinzip.

Der kırchliche Dienst mu{fß funktional ANSCHANSCH werden. Denn oilt dem
Autbau VO Gemeinde un Kırche un damıt der Bewältigung eines Arbeits-
telds Er soll 1er un heute wırksam werden. So pragt ST sıch Aaus 1N verschiede-
nen Einzeltätigkeiten. Diese wieder siınd besser erfüllen, WECeNN ein geeıgneter
Arbeıitsplan vorliegt. Ihm kommen die nach, denen entsprechende Fachausbil-
dung gegeben iSt. Gerade durch Fachkenntnisse, 1n denen „Earen- oft die Amts-
trager 1n den Schatten stellen, oll die Beherrschung der anzuwendenden Sach-
DZESETZE garantıert werden. Kurz: Das Spektrum soz10logischer Erkennt-
Nısse mu auf das kırchliche TIun angewandt werden. Und das ISt VO  — nıcht m
riınger Hıltfe für alle Dienstträger un für die Qualität des Dienstes.

Beispielsweise 1m Bereıich der Sakramentenvorbereitung. In iıhr brachten
Fortschritte der Religionspädagogik un Lernpsychologie eiıne starke Aufwer-
LUuNg der funktionalen Betrachtungsweise. Fuür eine Vielzahl VO haupt- un
ehrenamtlichen Miıtarbeitern wurden Lernziele operationalisiert; Stoftpläne hat
INan konkretisiert: Ziele mussen formuliert sSe1IN. Es geht nıcht mehr LLUTr darum,
estimmte Inhalte weıterzugeben, sondern auch die Fragen ach Warum un
dem Wıe der Vermittlung mussen gestellt un beantwortet werden. Das (sanze
hat 1n festgelegtem Zeitplan, 1n Etappen abzulauten. Und der Priester mMu
siıch diesem detaillierten Schema einordnen. Er annn nıcht mehr einfach allen
Anwandlungen un Einfällen treien Lauf lassen. Sorge und Interesse
werden be1 ıhm damıt notwendig 1ın eıne andere Rıchtung gelenkt. S1e mussen
sich vorwiegend m1t dem Planerischen der Pastoral beschäftigen. Er hat
annn überhaupt nıcht mehr vorrangıg Glaubensinhalte weıterzugeben, biblische
Texte interpretieren un die kirchliche Lehre darzulegen. Er hat vielmehr die
Verantwortung für eıne zweckmäßige Organısatıon.

och be] der Auswertung ftunktionaler Erkenntnisse dürten die für das Amt
verbindlichen theologischen Konturen nıcht leiden. Sonst würde die ZesAMTLE
iınnerkirchliche Ordnung sakularisıiert. Denn 1m Raster der Soziologie mu{fß das
veistliche Moment kirchlichen Amt unsiıchtbar bleiben.

Die Befragung soz10logıscher Daten W ar VO  e} oroßem Belang be1 der Formu-
lıerung der „Ordnung der pastoralen Dienste“, die die deutschen Biıschöte 1n
ıhrer Frühjahrs-Vollversammlung 1977 verabschiedeten. Denn die
Ordnung betrift Ja 1n besonderer Weıse die Dıienstträger, deren Aufgaben 411

eigenem Profil aufgrund eıner stärker funktional ausgerichteten
Durchleuchtung des kirchlichen Dienstes. Näherhin geht CS solche Tätigkei-
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ten, die als Teilnahme den Aufgaben des Amtes anzusehen sind, Aufga-
ben öftentlich-amtlichen Charakters. Diese Aufgaben fallen iınzwıschen AUS

mancherlei Gründen vielerorts La1ien die sıch haupt- oder nebenberuflich
dem Aufbau der Gemeinde un dem Vollzug des kırchlichen Lebens wıdmen.

Wer diesen Aufgaben nachgeht, wırd demzufolge nıcht VO Fall Fall,
besonderen Umständen oder bei außerordentlichen Gelegenheiten eingesetzt,
sondern se1ın Beıitrag 1St auf Dauer gefordert. Er nımmt eine „Stelle“ e1ın, die
nach seınem Weggang 1CUu besetzen 1St So wırd eine Tätigkeıit 1n Zew1sser
Weiıse VO Ausführenden ablösbar un gewınnt institutionelle Verta{fßtheit. Dıie
Kirche als heilsvermittelnder Leib Christı un als öffentlich-rechtliche KÖOörper-
schaft übernimmt darüber hınaus tür diesen Einsatz eıne Art CGGarantıe 3 0 b
über ıhren Mitgliedern und ach außen. Eın solcher Dienst steht darum
besonderer Erwartung un ann eingeklagt werden: Er yeschieht nıcht 1mM
eiıgenen Namen, sondern 1m Auftrag einer übergeordneten HStTANZ: Damıt 1St
aber der I ırchliche DDienst eınes Hauptberuflichen VO  D} formalen Kriterien B:
kennzeıichnet, d1e ıhn 1im soziologischen Sınn als AMt- qualifizieren.

Soll INa  aD} 1U für die Iräger solcher Aufgaben die gnadenhafte Ausrüstung
durch dıe sakramentale Weıiıhe geradezu ausklammern? rıft CS da{ß eın
hauptberuflicher kirchlicher Dienst „nıcht erst durch den Rückbezug auf eıne
kirchenamtliche Sendung, sondern genuın Aaus dem Gefirmtseıin, AUS dem eigenen
lebendigen CG]lauben un A4US der persönlichen Niähe W 1e der sachlichen ompe-
tenz für die verschiedenen Lebens- un Sachfragen des Christseins 1N HHSGETIGTE

eIit begründet“ wiırd 4> Ist E nıcht geboten, VO ıhm eıne „Grundorijentierung“
aut das Weihesakrament fordern, auch Wenn der Dienstträger „hinsichtlich
der gnadenhaften Voraussetzungen des Dienstes nıemals 1ın absoluter Abhängıig-
elit VO Weihesakrament“ steht?

Sovıel 1St jedenfalls siıcher: Wenn jemand für den hauptberufliıchen
pastoralen Dienst jedweder Auspragung den Rückbezug auf eine kirchenamt-
lıche Sendung ausschliefßt, diesen Dienst genuln A4U$S dem Gefirmtsein abzu-
leiten, annn sıch IIN PCI modum errorıs autf einen Beschluß der Deutschen
Bischofskonferenz beruten

Häufig beziehen sıch die Befürworter hauptberuflicher pastoraler Dienste
ohne sakramentale Ausrüstung auf die Dokumente des 7 weıten Vatikanıschen
Konzıils: die theologische Fundierung solcher 1lenste 1n den enanntenN oku-
mMentitifen 1St jedoch meılines Erachtens noch nırgendwo überzeugend durchgeführt
worden. Vielmehr 1ST eiıne grundsätzlıche Orıientierung solcher Dienste auf das
Weihesakrament exakt 1m Sınn des konziliaren Missionsdekrets. In ıhm heifßst
R „Denn 65 1St angebracht, da{fß Männer, die tatsächlich eınen diakonalen
Dienst ausüben, sE1 N als Katechisten 1n der Verkündıigung des Gotteswortes,
se1 6S ın der Leitung abgelegener christlicher Gemeinden 1 Namen des Pfarrers
un des Bıschofs, se1l s ın der Ausübung soz1aler oder karıtatıver Werke, durch
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die VO den Aposteln her überlieferte Handauflegung gestärkt un dem Altare
verbunden werden, damıt s$1e ıhren Dienst mi1t Hılte der sakramentalen

Diakonatsgnade wirksamer erfüllen können“ (Nr. 16) Eben diesen Text zıtlert
auch die Deutsche Bischofskonferenz 1n iıhrer „Rahmenordnung für Ständıige
Diakone“ VO 1979 un verdeutlicht damıt den Sınn ihres Beschlusses
ber die „Ordnung der pastoralen Jlenste“.

Mırt dem Konzıil und den Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz 1St
demnach festzuhalten, da{ß die kırchliche Dienststruktur VOoONn dem Aazu gestif-

Sakrament her entwerfen 1St. Die These VO  e} der Grundlegung eines
„amtlıchen Laiendienstes“ 1mM Firmsakrament 1St ohl korriglieren. Wann
hätte INan Je bei eıner Beauftragung ZU Laiendienst die Tatsache des Gehirmt-
Se1INSs geprüft? Ist 1ın diesem Fall nıcht allein der Studiennachweis VO  } Bedeutung,
Zeugnisse un Praktika eben die „sachliche Kompetenz“, die oben schon zıtlert
wurde? Außerdem 1St das Sakrament der Fırmung nıemals als „Amtsınıtiation“,
sondern ımmer als Inıtıation ZUuU iındıyıduell-persönlichen Heilsweg verstanden
worden. Sıinndeutungen der Fırmung beinhalten darum Kraft, Stärkung, Sen-
dung ZUu christlichen Zeugnis, christlichen Weltauftrag un auch Befähigung
ZUuU Laienapostolat, das 1aber nıcht amtlich-Sffentlichen Kırchenaufgaben, SON-

ern privat-persönlichen Eınsatz meınt. Der rdo hingegen 1St ach biblischer
Oftenbarung un kırchlicher Lehre gerade des Dienstes 1n der Kırche
gestiftet. Jede theologisch begründete Dienststruktur für die Kirche mMu darum
eım rdo un ıh als Onientationspunkt 1mM Blick behalten. Nur
annn eıne Rückbindung der kirchlichen Dienststruktur als solche Christus
verständlich gemacht werden: LLUTr vertällt diese Dienststruktur iıcht dem
pragmatisch-funktionalen Ausgleich VO  — Aufgaben un deren Lösung durch
Tätıgkeıiten auf der Basıs der „sachlichen Kompetenz“”.

ine Neuordnung kirchlicher Dienste, die sich nıcht kirchlichen Dienst-
sakrament orlentiert, sondern VO  a} der Funktionsperspektive epragt iSt; geht
Lasten der Amtstheologie. In der Funktionsebene mu{ die Reservierung be-
stimmter Tätıgkeiten (Vorsıtz bei der Eucharistiefeier) als kırchenrechtlicher
Positivismus erscheinen.

Be1l konsequentem Weiterdenken aut dieser Ebene steht schließhich das Amt
selbst Z Diısposıtion. Der Philosoph Max Müller hat sıch 1n eiınem Aufsatz
„Person un Funktion“ 8 MIt den Auswirkungen funktionalen Denkens AUS-

einandergesetzt; se1ne Aussagen haben ihren Wahrheitsgehalt auch für die heo-
logie. Müller welst darauf hın, Amt se1 11UTr dort, 1n ıhm und seinem
Träger das GGanze 1n seiner Wuürde und Aufgegebenheıt sıch präsentiere. Amt
„1St gleichzelitig Gegenwart des (Gsanzen un UÜbereinzelnen 1m FEinzelnen“. Dar-

se1l auch der Amtstrager wesenhaft mehr als das, W 4s seline Arbeit ausmache.
In einer arbeitsteiligen un VO  e} Spezlialıstentum SOWI1e VO  a} partialer Leistung
gepragten Welt se1 eın „Amt  I hingegen nıcht mehr realıisıerbar. Wenn aber das
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Amt schwände, ware auch das (Ganze nıcht mehr als uUuNseTE uns verpflichtend
aufgegebene Gemeinschaftswelt gegenwärt1g; das „UÜbereinzel-Gemeinsame“
würde unsichtbar. Mıt anderen Worten un auf uUuNseTeN Zusammenhang ANSC-
wandt: Die unbekümmerte UÜbernahme der Funktionsperspektive für die Ord-
Nnung kırchlicher lenste Zzerstort diie Plausibilität des kırchlichen Amtes un MIt
ihm die Möglichkeit, dem CGGanzen der Kırche 1ın ıhren Repräasentanten be-
SCHNCHN

Unter den Entwürfen ZUE Neuordnung der kırchlichen Dienststruktur oibt N

Vorschläge, für die die Befürchtung des Philosophen hinsıchtlich der Auflösung
des „ Amtes“ bereits Realıität geworden sind Beispielsweise wurde VO

Kramny eın derartıges Konzept vorgelegt In ıhm wiıird das Feld der möglıchen
amtlıchen Aufgaben aufgeteilt und jede Einzeltätigkeit eiınem gesonderten
Berutsbild ausgestaltet. Verschiedene Berufe Verwaltungstachmann, SO7Z10-
loge, Pädagoge, Sozialarbeıiter, Krankenpfleger bilden mıteinander den inne-
L1ECIN Kreıs eıner Gemeıinde, die „teamartıge Gemeindezelle“. Jeder Berufsträger
übernımmt N für eine estimmte Zeıt, die Gemeinde leiten, un soll tür
diese Zeıt un diesem Zweck VO Bischotf „geweiht“ werden. „ Weıhe“ 1ST

1er NUuUr och die Approbatıion eliıner bestiımmten, nıcht einmal theologischen Be-
rufsausrüstung seltens des Bischofs.

Di1e CENANNTLEN Vorstellungen wurden Anfang der siebzuger Jahre entwickelt.
Anscheinend 1St heute noch nıcht durchschaut, da{fß S1e eiıner theologischen DPruüu-
fung nıcht standhalten können. Jedenfalls kehren S1e wıeder iın Ideen, die der
Schweizer katholische Pastoraltheologe Bommer ErSst kürzlich machte

er Autor geht davon AaUuUs, da{ß W1e€e behauptet die Ämter ursprünglich
nıcht kultisch, sondern funktional verstanden wurden. Miıt der Feststellung:
„Eıne sakramentale Ordnung wırd spater übernommen“ legt die reın funk-
tionale Betrachtung der Amtsbegründung durch das Neue Lestament VO  $ AT
1n der 7zweıten (CsSeneratiıon waren die a1dmınıstratıven Funktionen der (GSeme1ln-
debeamten MIt geistlichen Funktionen angereichert worden. Diese Anreıicherung
habe an 1ın der nachapostolischen Zeit die Einführung der Ordination ach
sich PCZOBCN. Ordinatıiıon bedeute allerdings lediglich die Bevollmächtigung
irgendeinem der Dıienste, die den vielfältigen Bedürfnissen un Funktionen der
Gemeinde entsprechen. Daraus schlief(t der Autor: „Die Ordinatıion 1m Sınn
der Bevollmächtigung sol] allen erteıilt werden, die 1m Auftrag der Gemeinde.
eın bestimmtes Charısma (Sendung) vollamtlıch in den Dienst der Brüder
un Schwestern stellen“ (These 8 Wer demnach irgendeinen pastoral deu-
tenden IDienst 1n der Gemeinde hauptamtlıch CUTs soll die Ordinatıon erhalten.
Diese wırd dabe] als öftentliche Indienstnahme irgendeıiner Tätigkeıit Z INUTt-
zen der Gemeinde verstanden. Immerhiın häalt CS der Pastoraltheologe für mMOg-
lıch, diese Ordinatıion als Sakrament bezeichnen (These 9 aber ıhm scheint
diese Bezeichnung keineswegs zwingend. Und CS bleibt auch dunkel, W 4S
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„Sakrament“ versteht. Oftenbar oilt ıhm das Sakrament nıcht als Gnadenge-
schehen, das die entscheidende Qualifikation für den amtlichen Dienst ausmacht.
Vielmehr wırd dıe Bezeichnung Sakrament eingeraäumt, weil „eıne offizielle Be-
orderung 1n der Gemeinde des Auferstandenen eine Beorderung im Heıiligen
Geilst 1St  CC Miıt anderen Worten: Weil be] wichtigen Handlungen der (je-
meinde der Heilige Geist eiıne Rolle spielt. Fur diese öftentliche „Beorderung“
wiıird der Ausdruck . Weihe“ schließlich 1n rage gestellt. Der Pastoraltheologe
zıeht annn se1n Fazıt: „Unter solchen Voraussetzungen zibt s 1mM Grunde keine
geweıihten un nıchtgeweihten Amtsträger. Es o1ibt 11UT die verschiedene Partıi-
zıpatıon Ordo“ (These Nr 11 Und „Der Unterschied 7wischen Priıestern
un Laientheologen wiırd solchen Voraussetzungen hinfällig“ (These
Nr 13)

Diese wenıgen Auszüge belegen die Ausma{fßse der Problematiık, die eine rein
funktionale Perspektive dem kırchlichen Amt einträagt ob s1e 1U eım
Bischofs-, e1ım Priester- oder beim Diakonenamt angelegt wırd [)as Verständ-
n1s für theologische Konturen der Kırche, die aller Sachbezogenheit kirch-
lichen Einsatzes maßgebend bleiben mussen, 1St geschwunden: Da{fß geistliche
Autorıität nıcht allein durch größere Fachkompetenz erreicht wird, sondern weıl
(sott durch seine Berufung mMi1t oröfßerer Verantwortung betraut; da{fß amtliche
Betähigung nıcht Ur durch Studium erworben werden kann, sondern Aaus dem
Gebet der Kırche und A4UuUSs der Begabung MI1t Heiligem Geilst resultiert; da{ß die
Deutung des Glaubens und die Verkündigung des Willens (zottes VOL allem des-
halb gelingt, weıl] sıch jemand Eınsatz aller Kräfte bemüht, nıcht HUr auf
Sachgesetze, sondern VOTLT allem auf das Evangelıum hören. In funktionalem
Koordinatensystem xeben Ausbildung 1n Wıssen un Praxıs den Ausschlag.
Kriıteriıum für den kırchlichen Iienst 1St das berufliche - Know-how*. Kenntnıis
un Erfahrung 1m Arbeitsbereich machen die eigentliche Qualifikation AT Der
solcherart Qualifizierte hat Anspruch aut die Anerkennung durch die Gemeinde.
Diese UÜbernahme siıch Ordinatıon ob S1€ 1U dem Seminarısten, dem
Religionslehrer, dem Bewährungshelter, dem Dozenten 1n der Erwachsenenbil-
dung, dem Bezirksreferenten, dem Pastoralassıstenten oder der Kindergärtnerin
anzubijeten iSt

Heilsdienst wiıird auf Technik reduziert. Die Theologie ISTt durch oberflächliche
Soziologie verdorben. Darüber täuschen auch die theologischen Vokabeln ıcht
hinweg. AT wüuürde VO  3 den Verfechtern solcher „ Theologie“ gew1ß nıemals
geleugnet, da{fß kırchlicher [ )enst auch mM1t (5Ott Lun hat ber der Gottesbe-
ZUS 1St 1mM Ansatz des Dienstentwurtfs ausgeklammert oder höchstens och
wichtige Garnıierung. Das Baugesetz des Amtskonzeptes 1St VO relig1öser Neu-
tralıtät, nıcht VO Theozentrik bestimmt.

(3anz anders hat das / weıte Vatikanische Konzil das Amt 1n der Kırche DEr
sehen. Es Sagl 1n eıner grundlegenden Bestimmung VO Priester, CT „handle 1ın

837



Panl ose Cordes

der Person Jesu Christıi“ (Priesterdekret Nr 2)) Mıt dieser Formulierung gelingt
die Zusammenschau VO funktionaler un theologiıscher Aussage. Die Bestim-
MUNg e1ım Erscheinungsbild der Priestertätigkeıit 2 dem Handeln, das
w1e eben erwähnt aAnderer Stelle als Verkündigungs-, Heiligungs- un E G:
tungsdienst zusammengefa(ßt WAar. Die geNaANNTLEN Tätigkeiten erwachsen ohl
A4US Begabung, Wıssen, Erfahrung un charakterlicher Veranlagung. och das
Handeln AUS solchen Voraussetzungen wırd durch die präpositionale Erganzung
SIM der Person Christı“ auf eine andere FEbene gehoben: autf die für die heo-
logie bestimmende Ebene des Glaubens. Damıt ISt die innerweltlich relevante
Tätıgkeıit des Priesters nıcht SA Belanglosigkeit degradiert. ber s1e bekommt
eınen Kang eın TIun wırd heilshaft, 1m weıteren Sınn sakramental,; enn
6S verweıst aut die Heilstat Jesu Christı. SO erhält Christı Erlösungswerk 1n
eıner estimmten eıit un einem bestimmten Ort aktuelle Greitbarkeit. YSt
MIt der theozentrischen Verankerung wırd die Ermöglichung VO Heilstun e1n-
deutig bestimmt.

Amtsvollmacht als Standesprivileg

Politische un so7z1ale Systeme entstellen das Amt, WEeNN S1€e verabsolutiert
werden. Und CS entspricht moderner Einstellung un der Beeinflussung durch
die Alltagserfahrung, WENN beide Denkweisen ständıg Raum gewınnen. AT
lerdings HRA sich nıcht allein der Fortschritt der Zeıt un des Denkens nach-
teilıg aut die Amtsauffassung auswirken. Das Mißverständnis des Amtes und
se1nes Fundaments korrespondiert auch mMIit ausgesprochen traditioneller Men-
talıtät. ])as 1St der Fall be] eiıner juridischen Verkürzung des Amtes.

Fur diese Menschen soll das kirchliche Amt eindeutige un unverwechselbare
mrısse haben un nıcht durch Randunschärfe angekränkelt se1n. Dem Ziel wırd
dadurch entsprochen, da die Träger des Amtes 1n der Kırche zunächst als Mıt-
ylıeder eınes besonderen Standes angesehen werden. Typisch datür 1St die For-
mulhlierung 1n einem vorkonzıliaren Lehrbuch des Kıirchenrechts ‚Durch dıe
Weiheerteilung werden dem O71 Erwählten 1ın seinshafter un bleibender Weıse
heilıge Gewalten für das sakramentale Wirken der Kırche, iınsbesondere für die
Feıer der heiligen Eucharistie, übertragen. Dadurch vollzieht sıch eine Aussonde-
rung AaUus dem Kirchenvolk, die den die Kırchenverfassung beherrschenden IJn
terschied 7zwıschen Klerikern und Laıen, 7zwıschen Führerschaft un Gefolgschaft
begründet

Solche un Ühnliıche Aussagen haben eine Mentalıtät geformt, die nıcht mehr
alle Dıfterenzierungen der Rechtsvorschriften un ıhre Interpretation mitdenkt,
sondern NUr och die Bestellung des Amtsträgers F Diıenst als seıne Einglie-
derung 1n einen Sonderstatus aufnımmt. Mitgliedschaft iın diesem Stand iSt annn
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durch umschriebene Verpflichtungen un VOT allem durch VO  z anderen
unterscheidende Kompetenzen gekennzeichnet. ]le 711 angegebenen Einzel-
heiten interessieren, wenıger die theologische Grundlegung, die diese Einzelhei-
ten legitimıert. Die rechtliche Umschreibung des Amtsprofils steht ın sıch un
wiırd nıcht VO  a} ıhr übergeordneten Einsichten der Oftenbarung un Lehre abge-
leitet. Erschütterungen ergeben sıch erSst dann, WE die Rechtsvorschriften D
andert werden, WENN eıne Ordensschwester auf der Kanzel steht oder
Laıen die Kommunion austeilen. Denn das Recht hatte siıch für die 1er
gesprochene Amtsauffassung verselbständigt un erschıen unwandelbar.

In diesem Biıld VO Amt haben die Mitglieder des Führungskorps durch den
Eintritt 1n ıhren Stand besondere Qualität Unterscheidende MOÖFf-
rechte sınd auf s1e übergegangen, machen iıhre Würde AUSd; sind m1t iıhnen unab-
lösbar verbunden. Darın lıegt das Hauptdefizit dieser Auffassung: s1e sieht die
geistliche Befähigung 1 Amtsträger wenı1g als Christı Gabe: s1e mifßversteht
se1ne Begabung als selbstverständliches Eıgentum: s1e iıdentifiziert die priester-
liche Ausrüstung eintachhin mMi1t der Person des Priesters. SO WwW1€e der Adelstitel
auf eınen Menschen übergeht und ıhm auch erhalten bleibt, unabhängıg VO

Sterben oder der Demuissıon des verleihenden Könıigs. Auf diese Weıse verdun-
kelt sıch aber die Transparenz des Amtsträgers auf Christus hın Er, der U1 -

sprünglich das Heilswirken Christ]ı prasent machen sollte, kommt in Versu-
chung, sıch selbst als Heıilsbringer betrachten.

Dıiese juridısche Reduktion des Amtes 1St keine Schreibtischkonstruktion. Sıe
begegnet schon 1n der eıt des frühen Christentums: S1e wiırd vertreten VO der
Irrlehre des Donatısmus, der sıch auf den Cyprıian VO  j Carthago (T 256) be-
rief r Nach Cyprıan wırd eın Sakrament 1Ur Al gültıg gespendet, WEeNnN

(sottes Geilst MI1tTt dem Spender des Sakraments 1STt un dieser darum 1n der Fın-
elit der Kıirche ebt Wenn aber der Spender des Sakraments 1n Sünde lebt,; 1St
die Wirkung der Spendung nıcht NUur null un nıchtig. Vielmehr überträgt sıch
die Sünde des Amtstragers auf den Sakramenten-Empfänger.

Cyprıians Auffassung SCW an eine weitreichende Bedeutung, als Kaiser DIi0-
kletian 1 Februar 303 se1n Edikt ber die Christen herausgab. Er verfügte
die Zerstörung der Gotteshäuser un die Herausgabe aller Exemplare der Heili-
CIl Schrift, die 1im Besıtz der Christen Wer sıch dem Befehl des Kaiısers
beugte, galt Christen als Verrater. Er wurde als A Tradıtor.: bezeıichnet.
Und falls 65 sıch einen Bischof oder anderen Kleriker handelte, WAar CT ent-

sprechend der geltenden afrıkanıschen Theologie gültıger un fruchtbarer
Sakramentenspendung nıcht mehr fahıg

Welche Auffassung VO  e} Kırche steht hınter einer solchen Theologie? Der Le-
benslauf des großen Bischofs o1bt Aufschlufß Cyprıan hatte oftenbar nıcht die
Ausbildung bekommen, w 1e S$1e den Fachjuristen seiner Zeıt eigen Wa  — ber

gehörte ZU Stand der Senatoren. Darum SCWAUanl Einblick 1n die staatliche
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Verwaltung un 1n die posıtıven Möglichkeiten, die der gewandte Einsatz des
Rechts herausarbeiıtet. Diese Erkenntnisse wirkten sıch Aaus auf se1ine Konzeption
VONN der Stellung des Bischofs 1n der Gemeinde. Er entwarf S$1e nach dem Modell
der römischen Oberbeamten. Besonders die Vorstellung VO der bischöflichen
Amtsgewalt wurde auf diese Weise entwickelt. Die Auffassung VO Aaresie y B
1ST. gekennzeichnet durch die Begrifte „Verschwörung“, „ AUTfruhr.:, da{ß ıhr
mMIt der Anwendung un Verurteilung begegnet wiırd, w 1e S1e das Stratrecht
vorsieht. Cyprıian schaftte demnach durch seine Handlungsweise un durch se1ine
Schriften eınen juridıschen Kirchenbegrift. Er betonte stark un verabsolutierte
da un OTrt dıe gesellschaftliche Greitbarkeit der Kiırche.

SO fällt für Cyprian die geistliche Tiefendimension der Kirche un ihrer 15E-
der mit dem greifbaren und auch VO  e außen prüfenden Verhalten 1n e1nNs.
Kırche das KB die 1n iıhrem Phänomen erfafßte Struktur der Kirche. Transpa-
PGHZ aut (30tt hın 1STt 1n zew1ssem Sınn verstellt. uch die Gottverwiesenheit des
Amites 1St nıcht mehr voll bewußt. Es trıtt och stärker hervor be] denen, die
sıch Jahrzehnte spater auf Cyprıan beruten.

Vor allem W dr CS Augustinus, der dem donatistischen Irrtum eıne SOr$s-
faltige Untersuchung der Qualität des Amtsträagers ENLSCSENSCTIZLE. Er {ragt, ob
der Amtstrager eıne besondere Vollmacht (potestas) für seine apostolische Tätıg-
eıt se1in eıgen NCNNECN könne. Dabe] versteht „potestas” eine Gewalt,
die ıhm AaUuUS eigenem Vermögen, nıcht aber AaUuUs remdem Auftrag zukommt
88028  - könnte SagCl. eine Gewalt, die ıh ohne relatıve Beziehung, ohne Verwie-
senheit A4St Er ANıW.OFTtEer: Die Diener „sind 1LLUT Adoptivsöhne: dem Erstge-
borenen allein kommt die Vollmacht Zzu  “ Potestas bleibt also Chriıstus vorbe-
halten: Sıe geht VO Herrn auf keinen Menschen ber

Der Amtstrager hat demgegenüber die Qualität des l1eners. Diener se1ın
1St der Anteil, der dem Spender des Sakramentes eiım Heilsgeschehen zukommt.
Deshalb lehnt Augustinus CS auch ab, den Amtsträger als Mittler bezeichnen;
dadurch gewanne 1n den Augen Augustins eıne unberechtigte Eigenständig-
keit,; die den Verbund mM1t Christus, dem Heilsursprung, blockieren könnte. Er
111 nıcht handeln w1e die Donatısten, VO  ' denen „Parmenıuan irgendwo den
Bischof als Mittler 7zwıischen Gott un das olk stellt“.

Augustinus erreıcht gegenüber der Theologie der Donatısten eıne bedeutsame
Absıiıcherung der Wirksamkeit des amtlichen Tuns: Christus 1St selbst Werk,
WwWenNnn das Zeichen des Sakraments ZESETIZT un das deutende Wort gesprochen
wird;: bleibt selbst 1m Heilsprozefß auch des einzelnen Mıtte un: Grund der
Hoffinung. Jede bange Frage ach Würdigkeıit un Gnadenstand des Amtsträ-
DCIrS ann entfallen;: jeder Z weitel dem Eftekt des gesetzten Heılszeichens 1St
unnötig: AES konnte der Herr Jesus Christus, WEeNnN gewollt hätte, irgend-
eiınem seliner Diıiener die Macht verleihen, seıine Taufe gleichsam seiner Statt

spenden, ındem die Gewalt taufen VO sich WCB zab un irgendeinem
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Diener übertrug un der auf den Diener übertragenen Taufe dieselbe raft zab,
die die VO Herrn vespendete Taufte hätte. Das wollte deshalb nıcht, damıt
die Hoffnung der Getauften aut dem ruhte, VO  > dem S$1e wulsten, daß S1e gC-
tauft. Er wollte also nıcht, da{fß der Diener se1ine Hoftnung autf den Diener setze.“

Die Satze des Augustinus markieren die Grenze für empiırische Katego-
riıen mn der Amtstheologie: Solange diese Kategorıen sıch ın den Glaubenshori-
ZONT ıntegrieren lassen und der ausdrücklichen Gottesbeziehung des kırchlichen
Dienstes nıcht zuwıder sınd, können nıchttheologische Erkenntnisse für die Er-
hellung der kirchlichen Dienststruktur ZCENUTZT werden. Freilich geht r dabe!]
nıcht ohne Wachsamkeit. Der Schlußstein, der das Gebäude VO Amt 111-

menhält, mMu mı1t Eındeutigkeit die Rückführung des amtlichen Dienstes auf
den dreifaltigen Gott seın eıne Rückführung, die nıcht unausgesprochen VOI-

AauSgEeSETZT werden kann, sondern des artıkulierenden Wortes bedarft.
SO mMUu enn auch 1n dieser rage die Rezeption zeıtgenössischer enk- un

Sprachgewohnheiten 1n die Theologie kritisch geprüft werden. Und be1 dieser
Prüfung annn INan davon ausgehen, da{fß sıch längst nıcht alle yangıgen Begrifte
8088 Handlungsmodelle aufgrund iıhrer Herkunft un Wırkungsgeschichte für
theologische Arbeit eıgnen.
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